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Konsens von Monterrey66 und dem Durchführungsplan des 
Weltgipfels für nachhaltige Entwicklung ("Durchführungsplan 
von Johannesburg")67 unlängst erneut bekräftigt wurden und 
dass darin gefordert wurde, 2004 eine internationale Tagung 
zur Überprüfung  des Aktionsprogramms von Barbados64 abzu-
halten68, 

 Kenntnis nehmend von dem Kommuniqué der vom 15. bis 
17. August 2002 in Suva abgehaltenen dreiunddreißigsten Ta-
gung des Pazifikinsel-Forums69, 

 in Bekräftigung der Notwendigkeit, die bereits bestehende 
Zusammenarbeit zwischen Stellen des Systems der Vereinten 
Nationen und dem Pazifikinsel-Forum auf dem Gebiet der wirt-
schaftlichen und sozialen Entwicklung sowie der politischen 
und humanitären Angelegenheiten zu verstärken, 

 eingedenk der Notwendigkeit, die verfügbaren Ressourcen 
auf koordinierte Weise einzusetzen, um die gemeinsamen Ziele 
der beiden Organisationen voranzubringen, 

 1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekretärs 
über die Zusammenarbeit zwischen den Vereinten Nationen 
und dem Pazifikinsel-Forum63 sowie von seinen Bemühungen 
um die Verstärkung dieser Zusammenarbeit; 

 2. bittet den Generalsekretär der Vereinten Nationen, im 
Benehmen mit dem Generalsekretär des Pazifikinsel-Forums 
das Notwendige zu tun, um die Zusammenarbeit und Koordi-
nierung zwischen den Sekretariaten der beiden Organisationen 
zu fördern und auszuweiten und so die Organisationen besser 
zu befähigen, ihre gemeinsamen Ziele zu erreichen; 

 3. empfiehlt weitere Konsultationen zwischen den Sekre-
tariaten des Pazifikinsel-Forums und der Vereinten Nationen 
mit dem Ziel, die Kontakte auszubauen und die Zusam-
menarbeit in einer klarer geregelten, regelmäßigen und transpa-
renten Weise zu fördern, namentlich die Prüfung der Möglich-
keit, die Zusammenarbeit und die Koordinierung zwischen den 
beiden Organisationen in der Zukunft zu formalisieren;  

 4. fordert die zuständigen Organe der Vereinten Natio-
nen auf, im Benehmen mit dem Pazifikinsel-Forum den 2001 
auf dem vierten Treffen auf hoher Ebene zwischen den Verein-
ten Nationen und den Regionalorganisationen verabschiedeten 
Rahmen für die Zusammenarbeit bei der Friedenskonsolidie-
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rung70 umzusetzen,  indem sie langfristige Friedenskonsolidie-
rungsprogramme entwickeln, um die Bedrohungen der Sicher-
heit in der Region des Pazifikinsel-Forums anzugehen;  

 5. fordert die Sonderorganisationen und anderen Organi-
sationen und Programme des Systems der Vereinten Nationen 
nachdrücklich auf, mit dem Generalsekretär der Vereinten Na-
tionen dabei zusammenzuarbeiten, mit dem Pazifikinsel-Forum 
und den ihm angeschlossenen Institutionen Konsultationen und 
Programme im Hinblick auf die Erreichung ihrer Ziele einzu-
leiten, aufrechtzuerhalten und zu intensivieren; 

 6. bittet um Initiativen seitens der Mitgliedstaaten, die 
die Bemühungen um Zusammenarbeit zwischen den Vereinten 
Nationen und dem Pazifikinsel-Forum unterstützen; 

 7. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer neunundfünfzigsten Tagung einen Bericht über die 
Durchführung dieser Resolution vorzulegen; 

 8. beschließt, den Unterpunkt "Zusammenarbeit zwi-
schen den Vereinten Nationen und dem Pazifikinsel-Forum" in 
die vorläufige Tagesordnung ihrer neunundfünfzigsten Tagung 
aufzunehmen. 

RESOLUTION 57/38 

Verabschiedet auf der 56. Plenarsitzung am 21. November 2002, ohne Abstim-
mung, auf der Grundlage des Resolutionsentwurfs A/57/L.22 und Add.1, einge-
bracht von: Afghanistan, Aserbaidschan, Iran (Islamische Republik), Kasachstan, 
Kirgisistan, Pakistan, Suriname, Tadschikistan, Türkei, Turkmenistan, Usbekistan. 

57/38. Zusammenarbeit zwischen den Vereinten Nationen 
und der Organisation für wirtschaftliche Zusam-
menarbeit 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolution 48/2 vom 13. Oktober 
1993, mit der sie der Organisation für wirtschaftliche Zusam-
menarbeit Beobachterstatus gewährte, 

 sowie unter Hinweis auf die früher von der Generalver-
sammlung verabschiedeten Resolutionen über die Zusammen-
arbeit zwischen den Vereinten Nationen und der Organisation 
für wirtschaftliche Zusammenarbeit und mit der Bitte an ver-
schiedene Sonderorganisationen und andere Organisationen 
und Programme des Systems der Vereinten Nationen und in Be-
tracht kommende internationale Finanzinstitutionen, sich ihren 
Bemühungen um die Verwirklichung der Gesamt- und Einzel-
ziele der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit an-
zuschließen, 

 in Anbetracht der Fortschritte, die die Organisation für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit sowohl bei der Einleitung als auch 
der Durchführung verschiedener regionaler Entwicklungspro-
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jekte und -programme in den ersten zehn Jahren ihres Beste-
hens erzielt hat, 

 erfreut über die Anstrengungen, die die Organisation für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit unternimmt, um zur Förderung 
ihrer Ziele sowie der internationalen Zusammenarbeit bei der 
Überwindung internationaler wirtschaftlicher, sozialer, kulturel-
ler und humanitärer Probleme ihre Verbindungen mit dem Sy-
stem der Vereinten Nationen und zuständigen internationalen 
und regionalen Organisationen zu stärken, 

 1. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von dem Bericht des 
Generalsekretärs über die Durchführung der Resolution 56/44 
vom 7. Dezember 200171 und gibt ihrer Befriedigung Ausdruck 
über die für beide Seiten nützliche, häufigere Interaktion zwi-
schen den Vereinten Nationen und der  Organisation für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit; 

 2. nimmt Kenntnis von der Veränderung der politischen 
Ordnung in Kabul und der Beendigung des Bürgerkriegs in Af-
ghanistan und begrüßt die Zusage der Mitgliedstaaten der Or-
ganisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit, der Regierung 
Afghanistans für die bevorstehende Wiederaufbauarbeit sowie 
für die Einleitung von Projekten auf den Gebieten Verkehr, 
Kommunikation, Handel, Management, Drogenkontrolle und 
Wiederansiedlung heimkehrender Flüchtlinge finanzielle und 
technische Unterstützung zu gewähren; 

 3. nimmt mit Befriedigung davon Kenntnis, dass auf der 
vom 23. bis 25. Juli 2002 in Islamabad abgehaltenen ersten 
Ministertagung der Organisation für wirtschaftliche Zusam-
menarbeit über Landwirtschaft die Erklärung von Islamabad 
über die landwirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen den 
Mitgliedstaaten der Organisation für wirtschaftliche Zusam-
menarbeit verabschiedet wurde, mit der die Grundlage für ver-
stärkte Bemühungen um Ernährungssicherheit in der Region 
geschaffen wurde, würdigt die laufende Zusammenarbeit zwi-
schen der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der 
Vereinten Nationen und der Organisation für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit bei der Ausarbeitung einer regionalen Strate-
gie für landwirtschaftliche Entwicklung und Ernährungssicher-
heit für die Mitgliedstaaten der Organisation für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und befürwortet die aktive Mitwirkung der 
Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation an den Tätig-
keiten der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit; 

 4. betont, wie wichtig die Zusammenarbeit zwischen 
dem System der Vereinten Nationen und der Organisation für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit im Hinblick auf die Integration 
der Mitgliedstaaten der Organisation für wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit in das multilaterale Handelssystem ist, unter Be-
rücksichtigung der Bereiche, die für die Mitgliedstaaten von 
Belang sind, insbesondere auf den Gebieten Handel, Energie, 
Verkehr, Kommunikation und Technologietransfer; 
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 5. nimmt Kenntnis von der Istanbul-Erklärung 2002, die 
auf dem siebenten Gipfeltreffen der Organisation für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit verabschiedet wurde, das im An-
schluss an die vom 11. bis 14. Oktober 2002 in Istanbul (Tür-
kei) abgehaltene zwölfte Ministerratstagung stattfand; 

 6. begrüßt es, dass am Rande des siebenten Gipfeltref-
fens in Zusammenarbeit mit dem Internationalen Handelszen-
trum UNCTAD/WTO und mit seiner Hilfe die erste Tagung des 
Wirtschaftsforums, eines neuen Mechanismus zur Förderung 
des intraregionalen Handels, abgehalten wurde; 

 7. nimmt Kenntnis von dem Beschluss, im Jahr 2002 die 
zweite Ministertagung der Organisation für wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit über Energie/Erdöl, die erste Ministertagung der 
Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit über die 
Umwelt und die vierte Ministertagung über Verkehr und 
Kommunikation abzuhalten; 

 8. nimmt mit Befriedigung Kenntnis von der laufenden 
Zusammenarbeit zwischen dem Entwicklungsprogramm der 
Vereinten Nationen und der Organisation für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit im Rahmen des Kapazitätsaufbauprojekts des 
Sekretariats der Organisation für wirtschaftliche Zusammenar-
beit; 

 9. nimmt außerdem mit Befriedigung Kenntnis von der 
wachsenden Zusammenarbeit zwischen der Organisation für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und der Welthandelsorga-
nisation und äußert ihre Zufriedenheit darüber, dass im Jahr 
2002 in Bischkek ein gemeinsames Seminar der Organisation 
für wirtschaftliche Zusammenarbeit und der Welthandels-
organisation über Regionalismus abgehalten wurde; 

 10. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von der erfolgrei-
chen Durchführung des laufenden Projekts der Organisation für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und des Internationalen Han-
delszentrums zur Ausweitung des intraregionalen Handels; 

 11. begrüßt die wachsende Zusammenarbeit zwischen der 
Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und den zu-
ständigen internationalen Finanzinstitutionen im Hinblick auf 
die von diesen gewährte finanzielle Hilfe in den Bereichen 
Verkehr, Energie und Privatisierung, insbesondere die Hilfe der 
Islamischen Entwicklungsbank für die gemeinsamen Projekte 
der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit, der Wirt-
schafts- und Sozialkommission für Asien und den Pazifik und 
der Handels- und Entwicklungskonferenz der Vereinten Natio-
nen betreffend die Einführung kombinierter Transporte sowie 
für das Projekt der Organisation für wirtschaftliche Zusammen-
arbeit über den Zusammenschluss und Parallelbetrieb der 
Stromversorgungssysteme in der Region; 

 12. begrüßt außerdem die Anstrengungen, die die Mit-
gliedstaaten der Organisation für wirtschaftliche Zusammenar-
beit unternehmen, um die Strecke Almaty-Taschkent-Teheran-
Istanbul der Magistrale der Transasiatischen Eisenbahn für den 
internationalen Personen- und den Containerverkehr zu öffnen, 
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was einen maßgeblichen Beitrag zur Wiederherstellung einiger 
der Verkehrsadern der Großen Seidenstraße leisten wird; 

 13. stellt mit Besorgnis fest, dass die Herstellung, der 
Transit und der Missbrauch von Suchtstoffen und ihre schädli-
chen Auswirkungen in der Region der Organisation für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit ein wachsendes Problem darstel-
len, stellt mit Befriedigung fest, dass das von der Organisation 
für wirtschaftliche Zusammenarbeit und dem Programm der 
Vereinten Nationen für internationale Drogenkontrolle ge-
meinsam durchgeführte Projekt zur Stärkung der Koordinie-
rungsstelle für Drogenkontrolle im Sekretariat der Organisation 
für wirtschaftliche Zusammenarbeit in Phase D eingetreten ist, 
und fordert die anderen internationalen und regionalen Or-
ganisationen auf, die Organisation für wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit nach Bedarf bei ihrem Kampf gegen die von 
Drogen ausgehende Bedrohung in ihrer Region zu unterstützen; 

 14. stellt mit Genugtuung fest, dass unter der Schirmherr-
schaft des Kulturinstituts der Organisation für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit die kulturellen Verbindungen in der Region 
ausgeweitet wurden, und unterstützt seine Anstrengungen zur 
Förderung des reichen kulturellen und literarischen Erbes der 
Region durch geeignete Projekte und Programme, bei denen 
die Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissen-
schaft und Kultur und andere zuständige regionale und interna-
tionale Stellen möglicherweise Hilfe gewähren können; 

 15. stellt außerdem mit Genugtuung fest, dass die Mit-
gliedstaaten der Organisation für wirtschaftliche Zusammenar-
beit Anstrengungen auf dem Gebiet von Wissenschaft und 
Technologie im Dienste der Entwicklung der Region unter-
nehmen, wozu auch die Einrichtung der Wissenschaftsstiftung 
der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit gehört; 

 16. anerkennt die Bedeutung von Umweltfragen wie etwa 
Luft- und Wasserverschmutzung in der Region der Organisa-
tion für wirtschaftliche Zusammenarbeit und begrüßt die Be-
mühungen der Handels- und Entwicklungskonferenz der Ver-
einten Nationen, im Rahmen ihres auf den Kapazitätsaufbau 
gerichteten gemeinsamen Projekts mit dem Umweltprogramm 
der Vereinten Nationen eine Arbeitstagung über Handel und 
Entwicklung für die Mitgliedstaaten der Organisation für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit abzuhalten; 

 17. bittet das System der Vereinten Nationen, seine zu-
ständigen Organe und die internationale Gemeinschaft, den 
Mitgliedstaaten der Organisation für wirtschaftliche Zusam-
menarbeit und ihrem Sekretariat weiterhin nach Bedarf techni-
sche Hilfe zur Verbesserung ihrer Frühwarnsysteme, ihrer Ka-
tastrophenbereitschaft, ihrer Fähigkeit zu einer rechtzeitigen 
Reaktion und ihrer Wiederaufbaukapazität zu gewähren, mit 
dem Ziel, die Verluste an Menschenleben zu verringern und die 
sozioökonomischen Auswirkungen von Naturkatastrophen, ein-
schließlich Erdbeben, Hungersnöten und Überschwemmungen, 
zu mildern; 

 18. dankt der Organisation für wirtschaftliche Zusammen-
arbeit für die Bemühungen, die sie im Hinblick auf die Durch-
führung der Programme der Vereinten Nationen für den Ausbau 
der Transitverkehrseinrichtungen in den Binnenländern der Re-
gion unternimmt; 

 19. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer neunundfünfzigsten Tagung einen Bericht über die 
Durchführung dieser Resolution vorzulegen; 

 20. beschließt, den Unterpunkt "Zusammenarbeit zwi-
schen den Vereinten Nationen und der Organisation für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit" in die vorläufige Tagesordnung 
ihrer neunundfünfzigsten Tagung aufzunehmen. 

RESOLUTION 57/39 

Verabschiedet auf der 56. Plenarsitzung am 21. November 2002, ohne Abstim-
mung, auf der Grundlage des Resolutionsentwurfs A/57/L.24 und Add.1, einge-
bracht von: Antigua und Barbuda, Argentinien, Bahamas, Barbados, Belize, Bolivi-
en, Brasilien, Chile, Costa Rica, Dominica, Dominikanische Republik, Ecuador, El 
Salvador, Grenada, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Jamaika, Kolumbien, 
Kuba, Mexiko, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, St. Kitts und Nevis, St. Lucia, 
St. Vincent und die Grenadinen, Suriname, Timor-Leste, Trinidad und Tobago, 
Uruguay, Venezuela. 

57/39. Zusammenarbeit zwischen den Vereinten Nationen 
und dem Lateinamerikanischen Wirtschaftssystem 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolution 56/98 vom 14. Dezember 
2001 über die Zusammenarbeit zwischen den Vereinten Natio-
nen und dem Lateinamerikanischen Wirtschaftssystem, 

 nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs72, 

 eingedenk des Abkommens zwischen den Vereinten Natio-
nen und dem Lateinamerikanischen Wirtschaftssystem73, in 
dem die Parteien vereinbaren, ihre Zusammenarbeit in Fragen 
von gemeinsamem Interesse in ihrem jeweiligen Zuständig-
keitsbereich im Einklang mit ihren Satzungen zu verstärken 
und auszuweiten, 

 feststellend, dass sich die Zusammenarbeit zwischen dem 
Lateinamerikanischen Wirtschaftssystem und den Vereinten 
Nationen im Laufe der Jahre weiterentwickelt und diversifiziert 
hat, sowohl hinsichtlich der Bereiche der Zusammenarbeit als 
auch der daran beteiligten Organisationen, 

 erfreut darüber, dass Veränderungen bei der Behandlung 
von Themen im Zusammenhang mit dem System der Vereinten 
Nationen in engem Kontakt mit den Delegationen der Mitglied-
staaten, die an diesen Beratungen teilnehmen, fortlaufend ver-
folgt werden, 
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